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Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 - 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 477 99 90 
Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de

Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de

Dienstag, Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de

Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 0162 288 42 08 
Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20
Mail: info@tbw-waldkirch.de

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag, Dienstag  8.00 - 15.30 Uhr
Mittwoch, Freitag  8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat  10.00 - 12.00 Uhr 

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433
Montag bis Mittwoch  8.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
Freitag  8.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag 13.00 - 17.00 Uhr 

Sonntag 11 - 17 Uhr

Museumscafé Sonntag 14.00 - 17.00 Uhr

Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30

info@elztalmuseum.de

www.elztalmuseum.de

Mo., Di. und Do. 15.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr 

und 15.00 - 18.00 Uhr

Freitag 10.00 - 13.00 Uhr

Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47

info@mediathek-waldkirch.de

Offener Treff (ab 15 Jahren): 
Dienstag 16.00 - 21.00 Uhr 
Mittwoch 17.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 21.00 Uhr 
Freitag 17.00 - 19.00 Uhr
bzw. 14-tägig bis 23.00 Uhr

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechstunden (außer Schulferien):

Verwaltung: Mo. - Fr.  8.30 - 11.30 Uhr 

 und Mi. 14.30 - 17.00 Uhr

Schulleitung: nach Vereinbarung

Merklinstraße 19, Tel. 55 70

postkorb@musikschule-waldkirch.de

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch

Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0

Notruf Feuerwehr 112 

info@feuerwehr-waldkirch.de

www.feuerwehr-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag  9.00 - 12.00 Uhr

und 14.00 - 16.00 Uhr

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27

roteshaus@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de

Wiedereröffnung im Mai 2020

Schwimmbad-Allee 1, Tel. 474 10 30
schwimmbad@stadt-waldkirch.de
www.schwimmbad-waldkirch.de

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Der Gemeinderat der Großen 
Kreisstadt Waldkirch hat am 
29.04.2020 in öffentlicher Sit-
zung aufgrund von § 2 Abs. 1 
BauGB beschlossen, den Bebau-
ungsplan „Bruckwald, 2. Ände-
rung“ zu ändern. In derselben 
Sitzung hat der Gemeinderat 
den Vorentwurf der Änderung 
des Bebauungsplanes „Bruck-
wald, 2. Änderung“ gebilligt 
und beschlossen, die frühzeiti-
ge Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
und die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzu-
führen.

Ziele und Zwecke 
der Planung

Der Anlass der nun vorliegen-
den Änderung des Bebauungs-
plans „Bruckwald, 2. Ände-
rung“ ist das Ziel der Grund-
stückseigentümer, hier ein 
innovatives Konzept zur Ergän-
zung der bestehenden Dorfge-
meinschaft für Menschen mit 
Behinderung am Bruckwald 
zu realisieren. Neben sozialem 
Gewerbe, Dienstleistern und 
verschiedenen sozialen Einrich-
tungen soll auch ein Anteil an 
Wohnungen realisiert werden, 
die den Mitarbeitern, aber 
auch den Menschen mit Behin-
derungen in unterschiedlicher 
Form zur Verfügung gestellt 
werden. Um dies realisieren zu 
können, muss die zulässige Art 
der Nutzung im Bebauungsplan 
entsprechend angepasst wer-
den, sodass eine Änderung des 
Bebauungsplans „Bruckwald, 2. 
Änderung“ notwendig wird.

Der Geltungsbereich der Än-
derung des Bebauungsplans 
„Bruckwald, 2. Änderung“ 
umfasst das Flurstück Nr. 2108 
vollständig sowie einen klei-

nen Teil des Flurstücks Nr. 2099 
in zweckdienlicher Abgren-
zung. Er hat eine Größe von 
9.878 m². Das Plangebiet liegt 
im Osten der Stadt Waldkirch 
nördlich der Straße Am Bruck-
wald und wird im Osten und 
Westen durch die gewerbliche 
Bebauung, im Süden durch die 
Straße Am Bruckwald, und im 
Norden durch den angrenzen-
den Grünraum des Altersba-
ches begrenzt. Der Planbereich 
ist im Kartenausschnitt unten 
dargestellt.

Der Vorentwurf der Änderung 
des Bebauungsplans wird mit 
Begründung vom 

22.05. bis einschließlich 
23.06.2020 (Auslegungsfrist)

in der Abteilung Stadtentwick-
lung, Umwelt und Verkehr im 
Rathaus der Stadt Waldkirch 
(Zimmer 306), Marktplatz 1–5 
in 79183 Waldkirch, während 
der üblichen Dienststunden öf-
fentlich ausgelegt. Ergänzend 
können weitere Termine ver-
einbart werden. 

Anlässlich der Covid-19-Pande-
mie wird dringend gebeten, 
die gültigen Regelungen zum 

Infektionsschutz im Rathaus 
zu berücksichtigen. Diese sind 
ständig aktuell auf der städti-
schen Homepage recherchier-
bar (www.stadt-waldkirch.de  
Aktuelle Meldungen) oder tele-
fonisch unter der 07681 404-0 
zu erfragen.

Alle Unterlagen können auch 
auf der Homepage der Stadt 
Waldkirch unter www.stadt-
waldkirch.de  Bauen & Woh-
nen  Bebauungsplanverfah-
ren eingesehen werden.  

Während der Auslegungsfrist 
können – schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift – Stellung-
nahmen bei der Verwaltung 
der Stadt Waldkirch, Markt-
platz 1–5 in 79183 Waldkirch 
abgegeben werden.

Es wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt blei-
ben können. 

Waldkirch, den 14.05.2020

Roman Götzmann, 
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Änderung des Bebauungsplans 

„Bruckwald, 2. Änderung“ 
Aufstellungsbeschluss und Beschluss der Frühzeitigen Beteiligung

Der Gemeinderat der Großen Kreis-
stadt Waldkirch hat am 11.03.2020 
in öffentlicher Sitzung aufgrund von 
§ 2 Abs.1 BauGB beschlossen, den Be-
bauungsplan und die örtlichen Bau-
vorschriften „Friedhofstraße – Karl-
Kienzle-Straße – Hebelstraße“ im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB zu ändern. In gleicher Sitzung 
hat der Gemeinderat den Entwurf 
der 1. Änderung des Bebauungsplans 
„Friedhofstraße – Karl-Kienzle-Stra-
ße – Hebelstraße“ und den Entwurf 
der zusammen mit ihm geänderten 
Örtlichen Bauvorschriften gebilligt 
und beschlossen, diese nach § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich auszulegen.

Ziele und Zwecke der Planung

Anlass der nun vorliegenden 1. Än-
derung des Bebauungsplans ist der 
Wunsch der Eigentümer, auf dem 
Grundstück ein weiteres Wohnge-
bäude zu errichten. Das Anliegen der 
Eigentümer ist, das neue Gebäude 
dezent zu gestalten, so dass nicht 
eine zweite Villa auf dem Grundstück 
entsteht, die in Konkurrenz zur denk-
malgeschützten Villa tritt (wie es 
entsprechend der jetzigen planungs-
rechtlichen Situation zulässig wäre), 
sondern eine zurückhaltende, eher 
pavillonartige Bebauung, die die Vil-
la ergänzt und sich ihr städtebaulich 
unterordnet. Um hier eine angemes-
sene Bebauung zu realisieren, haben 
die Eigentümer eine architektonische 
Mehrfachbeauftragung durchge-
führt, deren Ergebnis eine Bebauung 
entlang der östlichen Grundstücks-
grenze vorsieht, die zum einen die 
Gesamtsituation der Villa und der 
begleitenden Parkfläche, zum ande-
ren den bestehenden Baumbestand 
berücksichtigt. Vorbereitend wurde 
der gesamte Gehölzbestand auf dem 
Grundstück untersucht und bewer-
tet, so dass basierend auf dieser Un-
tersuchung der inzwischen veränder-
te Bestand in die neuen Planungen 
aufgenommen werden konnte.
Aus städtebaulicher Sicht passt sich 
die nun geplante Bebauung gut in 
die Umgebung ein, sie unterstreicht 
den herausgehobenen Charakter der 
Villa und ergänzt diesen. Das städte-
bauliche Ziel, die denkmalgeschützte 
Villa und den umgebenden Park zu 
erhalten, wird durch diese Neupla-
nung erreicht, entsteht doch neuer 
Wohnraum, ohne die besondere 

Charakteristik des Ortes zu beein-
trächtigen. Der Park wird erhalten, 
die notwendigen Baumfällungen 
werden durch Anpflanzungen und 
weitere Maßnahmen kompensiert 
und die Bebauung im Ortskern von 
Waldkirch harmonisch ergänzt.

Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der 1. Änderung 
des Bebauungsplans „Friedhofstraße 
– Karl-Kienzle-Straße – Hebelstraße“ 
umfasst das Flurstück 843/4 im Rand-
bereich der Waldkircher Innenstadt 
und hat eine Größe von ca. 1.800 
m². Es wird im Osten von der Hebel-
straße und im Süden von der Karl-
Kienzle-Straße begrenzt. Im Norden 
grenzt die bestehende Bebauung der 
Kernstadt an, im Westen grenzt das 
Grundstück des Bauherren Flurstücks 
Nr. 843 an. Der Planbereich ist im fol-
genden Kartenausschnitt dargestellt:
Die 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Friedhofstraße – Karl-Kienzle-
Straße – Hebelstraße“ wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB (Bebauungsplan der Innen-
entwicklung) ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB aufgestellt. Der Öffentlichkeit 
sowie den berührten Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange wird Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben.
Der Entwurf des Bebauungsplans 
sowie der örtlichen Bauvorschriften 
wird mit Begründung vom 

22.05. bis einschließlich 
23.06.2020 (Auslegungsfrist)

in der Abteilung Stadtentwicklung, 
Umwelt und Verkehr im Rathaus 
der Stadt Waldkirch (Zimmer 306), 
Marktplatz 1 - 5 in 79183 Waldkirch, 
während der üblichen Dienststun-
den öffentlich ausgelegt. Ergänzend 
können weitere Termine vereinbart 
werden. 
Anlässlich der Covid-19-Pandemie 
wird dringend gebeten, die gültigen 
Regelungen zum Infektionsschutz 
im Rathaus zu berücksichtigen. Die-
se sind ständig aktuell auf der städ-
tischen Homepage recherchierbar 
(www.stadt-waldkirch.de  Aktuelle 
Meldungen) oder telefonisch unter 
der 07681 404-0 zu erfragen.
Alle Unterlagen können auch auf der 
Homepage der Stadt Waldkirch unter 
www.stadt-waldkirch.de  Bauen & 
Wohnen  Bebauungsplanverfahren 
eingesehen werden. 
Während der Auslegungsfrist kön-
nen – schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift – Stellungnahmen bei 
der Verwaltung der Stadt Waldkirch, 
Marktplatz 1 - 5 in 79183 Waldkirch, 
abgegeben werden. Da das Ergebnis 
der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können. 

Waldkirch, den 14.05.2020

Roman Götzmann, 
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung 

des Entwurfs zur 1. Änderung des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften „Friedhofstraße – Karl-Kienzle-Straße – Hebelstraße“ 

im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
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Städtische Einrichtungen

Das Stadtarchiv, die Musikschule, das Rote Haus, der Bürgertreff Kollnau, das
Hausder Jugend,dieSporthallen,dasGenerationenbüro,bleibengeschlossen.

Mediathek

Öffnungszeiten der Mediathek Montag, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18
Uhr, am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr und am Freitag von
10 bis 13 Uhr. Der Samstag entfällt.Aufgrund derVorgabe des Mindestabstandes
ist der Aufzug (barrierefreier Zugang) auf der Rückseite des Gebäudes momen-
tan leider nicht benutzbar. Die üblichen Hygienevorschriften sind zu beachten.

Elztalmuseum

Am Sonntag, 17. Mai, öffnet das Elztalmuseum um 13 Uhr wieder für alle
BesucherundBesucherinnenseineTüren.AufgrundderCorona-Pandemie
wurden die Öffnungszeiten des Hauses verkürzt: Das Museum hat ab so-
fort von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen, Kon-
zerte, Familiensonntag oder öffentliche Veranstaltungen können bis auf
Weiteres nicht stattfinden.

Stadtarchiv dokumentiert die Corona-Krise – mitmachen
erwünscht

Das Stadtarchiv sammelt sowohl physisch als auch digital Dokumente, die es
später ermöglichen sollen, die Corona-Krise nachzuzeichnen. Um eine mög-
lichst breite Basis für die Dokumentation zu erhalten, können Waldkircher und
Waldkircherinnen gerne alles, was einen direkten Bezug zur Corona-Pandemie
hat, an das Stadtarchiv Waldkirch übergeben. Für Rückfragen steht Gregor
Swierczyna, Leitung Abteilung Kultur, per E-Mail an swierczyna@stadt-wald-
kirch.de oder unter Telefon 07681 / 404144 zur Verfügung. Gerne können sich
Interessierte auch direkt an das Stadtarchiv Waldkirch per E-Mail an stadtar-
chiv@stadt-waldkirch.de oder unter Telefon 07681 / 4740857 wenden.

Zutritt zum Rathaus

Das Rathaus der Stadt Waldkirch ist wieder geöffnet. Bürgerinnen und Bür-
ger werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und den Min-
destabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Darüber hinaus wird darum gebe-
ten, vorab einen Termin mit der entsprechenden Behörde zu vereinbaren.
Um Begegnungen und das Unterschreiten des Mindestabstands zu vermei-
den, ist der Eintritt ins Rathaus ausschließlich über eine Anmeldung an der
Theke des Bürgerservice möglich. Das heißt, sich nach dem Eintreten bitte
nicht direkt die anderen Stockwerke zu begeben.

Öffnungszeiten Bürgerservice

Der Bürgerservice (Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen,
Wohnsitz an- und ummelden, Fundbüro, Ausstellung Führungszeugnis) ist
am Montag und Dienstag, von 8 bis 15.30 Uhr sowie Donnerstag, von 8 bis
18 Uhr und Freitag, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Auch die Ortsverwaltungen von
Buchholz und Kollnau sind geöffnet.

Die Öffnungszeiten der Verwaltung (außer Bürgerservice)

Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14
bis 18 Uhr.

Kontakttelefon der Stadt Waldkirch

Die städtischen Mitarbeiter*innen CarolaZimmermann (Leiterin Rotes Haus),
und Juliane Hehn (Seniorenbeauftragte) für alle Bürgerinnen und Bürger von
Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr unter Telefon 07681 / 404247 erreichbar.

Schadstoffmobil in Waldkirch

Das Schadstoffmobil kommt am Samstag, 16. Mai, nach Waldkirch. Wegen des
durch Corona bedingten Abbruchs der Frühjahrstour des Schadstoffmobils im
März und aufgrund der Erfahrungen mit den seit Mitte April bereits erfolgten
Samstagssammlung in Endingen, Elzach Denzlingen, Herbolzheim rechnet die
Abfallwirtschaft des Landratsamtes auch Waldkirch mit einem größeren Auf-
kommen als üblich. In Waldkirch werden auf dem Friedhofsparkplatz von 12
bis 14.30 Uhr die Abfälle entgegengenommen. Die Abfallwirtschaft bittet dar-
um, nur haushaltsübliche Mengen abzugeben die Abgabe ist generell auf zwei
Kisten Material je Person und höchstens 10 Liter Altöl beschränkt. Zur Steue-
rung und Abwicklung der Anlieferungen wird am Samstag zusätzliches Perso-
nal eingesetzt. Beim Schadstoffmobil gelten die derzeitigen Corona-Schutzvor-

Hugenwaldtunnel eine Woche nachts gesperrt
Wegen der regulären jährlichen Frühjahrswartung ist der Hugenwaldtun-
nel der B 294 bei Waldkirch von Montag, 11. Mai, bis voraussichtlich Frei-
tag, 15. Mai, jeweils zwischen 19 und 6 Uhr morgens gesperrt. Die Umlei-
tung erfolgt in dieser Zeit über Waldkirch und ist entsprechend ausgeschil-
dert.
Schienenersatzverkehr
Aufgrund des Umbaus der Elztalbahn zwischen Denzlingen und Elzach
wird vom Sonntag, 1. März, bis voraussichtlich Samstag, 12. Dezember, ein
Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Fahrpläne des Schienenersatz-
verkehrs finden Sie auf der Homepage der SWEG. Aufgrund von Bauarbei-
ten ist die Hauptstraße in Waldkirch gesperrt. Dies hat folgende Auswir-
kungen auf den Schienenersatzverkehr: Linie 726 B: Haltestelle „Kollnau
Realschule“ entfällt, Ersatzhalt ist „Kollnau Hans-Thoma-Straße“ in der
Waldstraße. Linie 726 D: Haltestelle „Kollnau Hans-Thoma-Straße“ entfällt
ersatzlos; Fahrgäste dahin nutzen bitte die Linie 726 B.
Vollsperrung Bahnübergang Emmendinger Straße in Waldkirch
Der Bahnübergang in der Emmendinger Straße in Waldkirch wird ab Mon-
tag, 11. Mai, bis voraussichtlich Montag, 15. Juni, wegen des Umbaus auf-
grund der Elektrifizierung der Elztalbahn voll gesperrt. Es wird eine Um-
leitung ausgeschildert.
Sperrung des Bahnübergangs Fischermatte in Waldkirch
Der Bahnübergang in der Fischermatte in Waldkirch wird von Montag, 20.
April, voraussichtlich bis Freitag, 15. Mai, wegen des Umbaus der Elztal-
bahn halbseitig gesperrt. Am Samstag, 16. Mai, wird dieser Bahnübergang
ab 7 Uhr bis um 10 Uhr voll gesperrt.
Sperrung Bahnübergang Rappeneckstraße
Der Bahnübergang Rappeneckstraße in Waldkirch-Buchholz Batzenhäus-
le wird von Montag, 30. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 2. Juli, we-
gen des Umbaus aufgrund der Elektrifizierung der Elztalbahn voll ge-
sperrt. Es wird eine Umleitung ausgeschildert.
Sanierung und Sperrung der Rathaustiefgarage
Am Montag, 13. Januar, haben die Sanierungsarbeiten in der Rathaustief-
garage begonnen. Aus diesem Grund wird noch bis voraussichtlich Mitt-
woch, 20. Mai, die gesamte Tiefgarage einschließlich der Nachbargarage
Volksbank nicht nutzbar sein. Aufgrund der Baustelleneinrichtung der Sa-
nierungsfirma ist die Turmstraße in diesemZeitraum außerdem zusätzlich
nur eingeschränkt nutzbar.
Vollsperrung Hauptstraße: bitte Umleitungsstrecke benutzen!
Derzeit wird der Abwasserkanal in der Hauptstraße ab der „Gambrinus-
kurve“ (Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße, Kohlenbacher Str. Hauptstraße)
bis auf Höhe der Realschule Kollnau saniert. Im Zuge der Bauarbeiten
kommt es dort zu Vollsperrungen; die Bauarbeiten werden sich voraus-
sichtlich bis in den Sommererstrecken. Die Bürger werden dringend gebe-
ten, nur die ausgeschilderte Umleitungsstrecke zu benutzen.

Herausgeber: Stadt Waldkirch
Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:
Oberbürgermeister Roman Götzmann, Stadt Waldkirch

Sitzung des Ortschaftsrats Kollnau am Dienstag, 19. Mai

Am Dienstag, 19. Mai, beginnt um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses
Kollnau (Rathausplatz 1) eine öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Koll-
nau. Auf der Tagesordnung steht: 1. Fragen und Anregungen der Zuhörer 2.
Änderung der Kindergartengebührensatzung 3. Pflanzung städtischer Bäu-
me in Waldkirch 2020, Anpassung an den Klimawandel und Förderung der
Biodiversität - Sachstandsbericht 4. Bebauungsplan und örtliche Bauvor-
schriften "Gewerbegebiet Inried" - Sachstandsbericht 5. Bebauungsplan und
örtliche Bauvorschriften "Schießgrün": Aufstellungsbeschluss 6. Satzung
über die Benutzung der Grillstellen “Kienzlehof“ und “Blasiwald-Ebertle“ 7.
Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzungvom 10.03.2020 8.Allgemei-
ne Bekanntgaben 9. Bericht zu Baugesuchen im Stadtteil Kollnau 10. Fragen
und Anregungen der Ortschaftsräte

Sitzung des Gemeinderats der Stadt Waldkirch am 20. Mai

Am Mittwoch, 20. Mai, beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle Waldkirch (Hin-
denburgstraße 4), eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Stadt
Waldkirch. Auf der Tagesordnung steht: 1. Fragen und Anregungen der Zu-
hörer 2. Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Schießgrün": Aufstel-
lungsbeschluss 3. Fortschreibung der Bedarfsplanung für Kindertagesein-
richtungen und daraus folgende Veränderungen 4. Änderung der Kindergar-
tengebührensatzung 5. Gebühren und Entgelte in Kindertageseinrichtungen,
Schulkindbetreuung und Musikschule im Rahmen der Corona-Pandemie 6.
Flüchtlinge in Waldkirch: Bericht 7. Satzung über die Benutzung der Grillstel-
len “Kienzlehof“ und “Blasiwald-Ebertle“ 8. Forstwirtschaftsbericht 2019
und Bewirtschaftungsplan 2020 9. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der
nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 29.04.2020 10. Bekanntga-
ben und kleine Anfragen

kehrungen mit zwei Meter Abstand zur nächsten Person, das Tragen einer
Schutzmaske wird empfohlen.
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Der gemeinsame Ausschuss der ver-
einbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Waldkirch / Gutach i.Br. / Simonswald 
hat am 30.01.2020 in öffentlicher Sit-
zung beschlossen, die 5. Änderung 
des Flächennutzungsplans für die 
Gemeinbedarfsfläche „Kommunaler 
Bauhof, Recyclinghof, Feuerwehr 
und Rettungsdienst“ in Gutach i.Br., 
OT Gutach zu ändern. In der glei-
chen Sitzung hat der gemeinsame 
Ausschuss beschlossen, die Offenla-
ge gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
durchzuführen. Parallel zum Verfah-
ren zur Änderung des Flächennut-
zungsplans wird der Bebauungsplan 
aufgestellt.

Ziele und Zwecke der Planung
Anlass für die 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Verwal-
tungsgemeinschaft Waldkich / Gut-
ach i.Br. / Simonswald ist die Planung 
der Gemeinde Gutach i.Br. den Kata-
strophenschutz zu zentralisieren und 
zu konzentrieren, so dass ein schlag-
kräftiges Team im Notfall schnell Hil-
fe leisten kann. Um dies zu erreichen 
sollen die heutigen Abteilungsfeuer-
wehren in Gutach zusammengelegt 
und an einem optimalen Standort 
innerhalb des Versorgungsgebiets 
angesiedelt werden. Die Altstand-
orte sind schon heute nicht mehr 
tragfähig und der Ausbau einer die-
ser Standorte für eine gemeinsame 
Feuerwehr nicht möglich. Darüber 
hinaus braucht auch die Kreisret-
tungswache des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) dringend einen neuen 
Standort, da ihr bisheriger aufgrund 
der Erweiterung der Feuerwehr in 
Waldkirch in absehbarer Zeit nicht 
weiter zur Verfügung stehen wird. 
Die Kombination von Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Bauhof an ei-
nem verkehrlich gut angebundenen 
Standort, zentral im Versorgungsge-
biet, soll dementsprechend den Ka-

tastrophenschutz in der Region ver-
bessern, die Rettungswege verkür-
zen, v.a. für die Gemeinde Simons-
wald wird es hierdurch zu signifikan-
ten Verbesserungen kommen, und 
die Unterbringung der Retter und 
ihrer Ausrüstung auf den aktuellen 
Stand bringen, so dass angemesse-
ne Rahmenbedingungen geschaffen 
werden können.

Änderungsbereich
Der Änderungsbereich befindet sich 
zwischen der Elztalbahn, der Landes-
straße L173, der Gemeindeverbin-
dungsstraße und landwirtschaftli-
chen Flächen zwischen Bleibach und 
Gutach. Die Fläche hat eine Größe 
von 1,77 ha und umfasst die bereits 
durch den kommunalen Bauhof 
und den Recyclinghof in Anspruch 
genommene Flächen, sowie die an-
grenzenden Grünflächen im Norden 
und Süden des Bauhofs. Die genaue 

Abgrenzung ist aus der folgenden 
Graphik ersichtlich.
Der Öffentlichkeit sowie den berühr-
ten Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange wird Gelegen-
heit zur Stellungnahme zum Ent-
wurf der 5. Flächennutzungsplanän-
derung wird mit Begründung und 
Umweltbericht gegeben.

Neubeginn der öffentlichen 
Auslegung
Die erneute öffentliche Auslegung, 
die ursprünglich vom 17.02.2020 
bis einschließlich 20.03.2020 termi-
niert war (mit Veröffentlichung im 
Amtsblatt vom 31.01.2020) wurde 
aufgrund der dramatischen Verbrei-
tung des Coronavirus und des damit 
für den Publikumsverkehr geschlos-
senen Rathauses der Stadt Wald-
kirch eingestellt. In den Gemeinden 
Simonswald und Gutach waren 
die Rathäuser weiterhin geöffnet, 

sodass dort die Offenlage durch-
geführt werden konnte. Nach Öff-
nung des Rathauses der Stadt Wald-
kirch für den Publikumsverkehr am 
04.05.2020 ist eine Zugänglichkeit 
der Öffentlichkeit wiederhergestellt 
und eine erneute öffentliche Ausle-
gung in Waldkirch möglich. 
Der Entwurf der 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans wird mit Be-
gründung und Umweltbericht vom 

22.05.2020 bis einschließlich 
23.06.2020 (Auslegungsfrist)

in der Abteilung Stadtentwicklung, 
Umwelt und Verkehr im Rathaus 
der Stadt Waldkirch (Zimmer 306), 
Marktplatz 1–5 in 79183 Waldkirch, 
während der üblichen Dienststun-
den öffentlich ausgelegt. Ergänzend 
können weitere Termine vereinbart 
werden.
Anlässlich der Covid-19-Pandemie 
wird dringend gebeten, die gültigen 
Regelungen zum Infektionsschutz 
im Rathaus zu berücksichtigen. Die-
se sind ständig aktuell auf der städ-
tischen Homepage recherchierbar 
(www.stadt-waldkirch.de  Aktuelle 
Meldungen) oder telefonisch unter 
der 07681 404-0 zu erfragen.
Alle Unterlagen können auch auf 
der Homepage der Gemeinde Gut-
ach unter www.gutach.de  Aktuel-
les eingesehen werden.
Folgende Arten umweltbezogener 
Informationen sind verfügbar und 
Bestandteil der ausgelegten Unter-
lagen:
		Umweltbericht vom 17.12.2019 

mit Untersuchungen zu den 
Schutzgütern:

-  Mensch (Lärmemissionen, Staub- 
emissionen, Naherholung)

-  Pflanzen und Tiere / biologische 
Vielfalt (Biotoptypen)

-  Boden (Versiegelung)
-  Wasser (Wasserhaushalt, Grund-

wasser, Entwässerung)

-  Klima/Luft (Kaltluftströmung, 
Verdunstungsrate)

-  Landschaftsbild (Vorbelastungen, 
Sichtbeziehungen, Naherholung)

-  Kultur- und sonstige Sachgüter 
mit Darstellung des Eingriffsum-
fangs und der Kompensations-
maßnahmen

		Artenschutzrechtliche Untersu-
chung (April 2019) zu Vögeln 
(verschiedene Arten), Säugetieren 
(Fledermaus, Haselmaus), Repti- 
lien (Zauneidechse, Schlingnatter), 
Schmetterlinge

		Es ist ein Umweltbericht zum ent-
sprechenden Bebauungsplan mit 
Eingriffs-/Ausgleichsbetrachtung 
und Maßnahmen zur Vermei-
dung, Minimierung und Kompen-
sation von möglichen Eingriffen 
in das Schutzgut Pflanzen / Tiere, 
sowie eine Überprüfung der ar-
tenschutzrechtlichen Belange im 
Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens auszuarbeiten

Bestandteil der ausgelegten Unter-
lagen sind auch die nach Einschät-
zung der Verwaltungsgemeinschaft 
wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen: 
-  Landratsamt Emmendingen – Un-

tere Wasserbehörde, Stellung-
nahme vom 30.09.2019: Das Plan-
gebiet liegt im Bereich des HQex-
trem, so dass eine Überflutung im 
Extremfall nicht ausgeschlossen 
werden kann.

-  Landratsamt Emmendingen – Un-
tere Wasserbehörde, Stellungnah-
me vom 30.09.2019: konkrete Aus-
sagen zum Grundwasser sind nicht 
möglich, eine Bebauung in diesem 
Bereich ist auszuschließen.

-  Landratsamt Emmendingen – Un-
tere Wasserbehörde, Stellungnah-
me vom 30.09.2019: ein Entwässe-
rungsplan für die geplante Bebau-
ung ist notwendig.

-  Landratsamt Emmendingen – 
Landwirtschaftsamt, Stellungnah-
me vom 13.09.2019: Landwirt-
schaftliche Flächen gehen verlo-
ren, ein Bauer wird beeinträchtigt, 
ein Ausgleich ist notwendig.

-  Landratsamt Emmendingen – Bau-
leitplanung, Stellungnahme vom 
01.10.2019: die umweltrelevanten 
Themen, Stellungnahmen und 
Gutachten sind in der Bekanntma-
chung darzustellen.

Während der Auslegungsfrist kön-
nen – schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift – Stellungnahmen bei 
der Verwaltung der Stadt Waldkirch, 
Marktplatz 1-5, 79183 Waldkirch ab-
gegeben werden. Da das Ergebnis 
der Behandlung der Stellungnah-
men mitgeteilt wird, ist die Angabe 
der Anschrift des Verfassers zweck-
mäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben können.
Ferner wird darauf hingewiesen, 
dass eine Vereinigung im Sinne des 
§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach 
§ 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 
Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen aus-
geschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.

Waldkirch, den 14.05.2020

Roman Götzmann, 
Verbandsvorsitzender der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft 
Waldkirch/ Gutach i.Br. / Simonswald

Öffentliche Bekanntmachung
 Erneute öffentliche Auslegung

5. Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch/Gutach i.Br./Simonswald 
für die Gemeinbedarfsfläche „Kommunaler Bauhof, Recyclinghof, Feuerwehr und Rettungsdienst“ in Gutach i.Br., OT Gutach 


